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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens 

A. Problem und Ziel 
Die Aufklärung von Straftaten, die Ermittlung des Täters, die Feststellung seiner 
Schuld und seine Bestrafung wie auch der Freispruch des Unschuldigen sind die 
wesentlichen Aufgaben der Strafrechtspflege, die zum Schutz der Bürger den 
staatlichen Strafanspruch in einem justizförmigen und auf die Ermittlung der 
Wahrheit ausgerichteten Verfahren in gleichförmiger Weise durchsetzen soll. Die 
Umsetzung dieser Aufgaben verlangt nach Verfahrensvorschriften, welche die 
Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege sicherstellen. Zuletzt wurden die Ver-
fahrensvorschriften durch das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ge-
staltung des Strafverfahrens vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3202, 3630) an die 
sich wandelnden Rahmenbedingungen angepasst. Zahlreiche Änderungen des 
Verfahrensrechts dienten der Effektivierung und Steigerung der Praxistauglich-
keit des Strafverfahrens. Der vorliegende Entwurf knüpft an diese Regelungsziele 
an. Er enthält Vorschläge, die dem auch weiterhin bestehenden Regelungsbedürf-
nis im Strafverfahrensrecht nachkommen sollen. 

B. Lösung 
Das gerichtliche Strafverfahren soll beschleunigt und verbessert werden. So sol-
len missbräuchlich gestellte Befangenheits- und Beweisanträge unter erleichter-
ten Voraussetzungen abgelehnt werden können. Durch die Einführung eines Vor-
abentscheidungsverfahrens für den Besetzungseinwand soll zeitnah Rechtssicher-
heit über die ordnungsgemäße Besetzung des Gerichts geschaffen werden. Die 
Nebenklagevertretung soll durch die Bestellung oder Beiordnung eines gemein-
schaftlichen Nebenklagevertreters gebündelt werden können. Auch sollen künftig 
gesetzlicher Mutterschutz und Elternzeit Gründe dafür sein, die Fristen für die 
Unterbrechung der Hauptverhandlung so weit wie strafverfahrensrechtlich ver-
tretbar, nämlich bis zu einer Dauer von zwei Monaten, zu hemmen. Schließlich 
soll in Gerichtsverhandlungen das Verbot eingeführt werden, das Gesicht ganz 
oder teilweise zu verdecken.  

Zur Verfolgung des Wohnungseinbruchdiebstahls soll die Telekommunikations-
überwachung erweitert werden. Auch sollen die Möglichkeiten der DNA-Analyse 
im Strafverfahren noch weitreichender genutzt werden können. Schließlich soll 
eine Eilkompetenz der Führungsaufsichtsstellen zur Übermittlung personenbezo-
gener Daten an die Polizeibehörden geschaffen und eine umfassende Informati-
onsweitergabe im Rahmen von „Runden Tischen“ ermöglicht werden. 
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Der Opferschutz im Strafverfahren soll weiter gestärkt werden. Der Entwurf sieht 
vor, die audiovisuelle Aufzeichnung von richterlichen Vernehmungen im Ermitt-
lungsverfahren von zur Tatzeit erwachsenen Opfern von Sexualstraftaten ver-
pflichtend vorzuschreiben. Um Vollzugsdefizite zu beseitigen, soll die derzeitige 
Sollvorschrift des § 58a Absatz 1 Satz 2 der Strafprozessordnung (StPO) als 
Mussvorschrift für die Fälle gefasst werden, in denen Opfer von Sexualstraftaten 
richterlich vernommen werden. Ferner soll der Anspruch des Nebenklägers auf 
privilegierte Bestellung eines Rechtsbeistandes insbesondere auf Fälle der Verge-
waltigung ausgedehnt werden. 

Mit der Einführung eines bundesweit geltenden Gerichtsdolmetschergesetzes sol-
len die derzeit in den Ländern unterschiedlich ausgestalteten Standards für die 
Beeidigung von Gerichtsdolmetschern vereinheitlicht werden. Sowohl die per-
sönlichen als auch die fachlichen Voraussetzungen eines Gerichtsdolmetschers 
sollen dabei festgelegt werden. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Mit Mehrkosten ist insbesondere aufgrund der Neuregelungen zur Erweiterung 
der audiovisuellen Aufzeichnung von Zeugenvernehmungen im Ermittlungsver-
fahren, der Erweiterung der DNA-Analyse und der Erweiterung des Deliktskata-
logs in § 100a StPO auf den Wohnungseinbruchdiebstahl gemäß § 244 Absatz 4 
StGB zu rechnen. 

Soweit die Mehrkosten durch die Erweiterung der Möglichkeiten der Aufzeich-
nung von Vernehmungen in Bild und Ton in Rede stehen, haben die meisten Län-
der mitgeteilt, dass die erforderliche Technik aufgrund der bisher bestehenden ge-
setzlichen Regelungen in § 58a und § 136 Absatz 4 StPO bereits angeschafft 
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wurde. Einige Länder rechnen damit, weitere Gerichte ausstatten zu müssen. In-
soweit wird bundesweit mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 507 500 
Euro gerechnet.  

Für die Untersuchung von DNA-fähigem Material auf die erweiterten Merkmale 
werden in den Ländern Untersuchungsgeräte der „Next Generation Sequencing 
Technology“ benötigt. Deren Anschaffungspreis variiert zwischen 250 000 und 
500 000 Euro. Die Anschaffung eines Geräts pro Land wird als ausreichend an-
gesehen, so dass bei einem Preis von 300 000 Euro pro Gerät bundesweit ein ein-
maliger Erfüllungsaufwand von 4,8 Millionen Euro an Anschaffungskosten zu-
stande kommt. Laufende Kosten entstehen bei der Analyse konkreter Spuren für 
das sogenannte Verbrauchsmaterial, denn dafür werden neben den Untersu-
chungsgeräten zusätzlich so genannte Analyse-Kits benötigt. Für die erweiterte 
Analyse der Spuren ist bundesweit mit einem laufenden jährlichen Mehraufwand 
von 768 000 Euro zu rechnen.  

Ein moderat erhöhter Erfüllungsaufwand wird auch für die Erweiterung des De-
liktskatalogs in § 100a StPO um Fälle des Wohnungseinbruchdiebstahls entste-
hen, da möglicherweise etwas häufiger von dieser Ermittlungsmaßnahme Ge-
brauch gemacht werden wird. Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand wird in-
soweit auf 864 000 Euro geschätzt. 

F. Weitere Kosten 
Zahlreiche Vorschläge des Entwurfs dienen der Verfahrensvereinfachung und –
beschleunigung im justiziellen Kernbereich des gerichtlichen Strafverfahrens und 
werden daher auch zu Kosteneinsparungen führen. Kosteneinsparungen werden 
insbesondere aufgrund der Regelungen zur Bündelung der Nebenklage, welche 
die Anzahl der Bestellungen und Beiordnungen von Rechtsbeiständen verringern, 
eintreten; die hierdurch entstehende Ersparnis wird bundesweit auf 2,46 Millionen 
Euro geschätzt. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  Berlin, 08. November 2019 
 DIE BUNDESKANZLERIN  
 
 

 
 An den  

Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens 
 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz. 
 
Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 
NKRG ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Bundesrat hat in seiner 982. Sitzung am 8. November 2019 gemäß Arti-
kel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus  
Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen. 
 
Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bun-
desrates wird nachgereicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Angela Merkel 
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Anlage 1 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens 
 

 
Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich lautend mit der Bundestagsdrucksache 
19/14747. 
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Anlage 2 

 

 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens (NKR-Nr. 4970 [BMJV]) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens ge-
prüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger Keine Auswirkungen 

Wirtschaft Keine Auswirkungen 

Verwaltung (Länder)  
Einmaliger Erfüllungsaufwand rund 5,3 Mio. Euro 
Jährlicher Erfüllungsaufwand rund 1,6 Mio. Euro  

Weitere Kosten (Entlastung Länder) Verringerung der jährlichen Kosten für die 
gerichtliche Beiordnung von Rechtsanwäl-
ten für Nebenkläger um geschätzt rund 
2,5 Mio. Euro 

Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand und die Weiteren Kosten nachvollziehbar darge-
stellt. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) erhebt im Rahmen seines gesetzlichen 
Auftrags keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden 
Regelungsentwurf.  
Ausdrücklich zu bedauern ist jedoch, dass fast alle Landesverwaltungen der mit 
ihrer Beteiligung durch das BMJV verbundenen Bitte um eine Einschätzung zur vo-
raussichtlichen Entlastung von Beiordnungskosten nicht nachgekommen sind. 
Der NKR geht davon aus, dass es möglich gewesen wäre, eine solche Einschät-
zung aus vorangegangenen Haushaltsansätzen abzuleiten. 
 

II. Im Einzelnen 

Mit dem Regelungsentwurf will das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

(BMJV) die „Praxistauglichkeit des Strafverfahrens steigern“. Hierzu ist u.a. vorgesehen, 

 den Anwendungsbereich audio-visueller Aufzeichnung von Zeugenvernehmungen im Er-

mittlungsverfahren zu erweitern, 
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 die bisher nur auf das Geschlecht eines Spurenlegers bezogene Untersuchung DNA-fähi-

gen Tatortmaterials auf die Merkmale Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe und biologisches 

Alter zu erstrecken, 

 den Katalog schwerer Straftaten, bei deren Ermittlung eine Telekommunikationsüberwa-

chung zulässig ist, um den Wohnungseinbruchsdiebstahl zu erweitern, 

 dem Gericht die Beiordnung nur eines gemeinschaftlichen anstatt je eines einzelnen 

Rechtsanwalts für mehrere Nebenkläger zu ermöglichen.  

II.1.  Erfüllungsaufwand 

Die genannten Neuregelungen haben keine kostenmäßigen Auswirkungen auf Bürger und Wirt-
schaft. 

Die Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes für DNA-fähiges Tatortmaterial hat für Bürger 
und Unternehmen keine Kostenfolgen, ruft jedoch bei der Verwaltung sowohl einmaligen, als 

auch laufenden Erfüllungsaufwand hervor. 

Verwaltung (Länder) 

Bei der Verwaltung dagegen rufen sie sowohl einmaligen, als auch laufenden Erfüllungsauf-

wand hervor, den das BMJV gut nachvollziehbar ermittelt bzw. abgeschätzt hat.  

 Die Aufzeichnung von Vernehmungen in Bild und Ton ist schon heute eine vielfach ange-

wandte, in der Strafprozessordnung rechtlich abgesicherte, Praxis. Deshalb steht die hier-

für erforderliche Videotechnik in vielen Gerichten bereits zur Verfügung. Jedoch beab-

sichtigen Landesjustizverwaltungen, weitere Gerichte entsprechend auszustatten, um den 

neuen Anforderungen gerecht zu werden. Auf der Grundlage von Landesstellungnahmen 

schätzt das Ressort den hierfür insgesamt entstehenden Einmalaufwand auf rund 

500.000 Euro. 

 Für die Untersuchung DNA-fähigen Materials auf die erweiterten Merkmale werden in 

den Ländern Untersuchungsgeräte der „Next Generation Sequencing Technology“ benö-

tigt, deren Anschaffungspreis sich zwischen 250.000 und 500.000 Euro bewegt. Die An-

schaffung eines Geräts pro Bundesland wird als ausreichend angesehen, so dass bei ei-

nem Preis von rund 300.000 Euro pro Gerät bundesweit ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand von 4,8 Millionen Euro anfällt. 
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 Die DNA-Untersuchung mit den neuen, leistungsfähigeren, Geräten ruft allerdings auch 

laufenden Erfüllungsaufwand für spezifizierteres Verbrauchsmaterial (sog. Analyse-

Kits) hervor. Unter Berücksichtigung des Aufwands für das bisher vorgegebene Untersu-

chungsspektrum hat das BMJV zusätzliche Kosten der Länder von jährlich rund 770.000 
Euro ermittelt. 

 Die Erweiterung der Telekommunikationsüberwachung auf die schwere Straftat des 

Wohnungseinbruchsdiebstahls wird nach gut nachvollziehbarer Schätzung des Ressorts 

Zusatzaufwand der Ermittlungsbehörden in den 16 Bundesländern von jährlich rund 
860.000 Euro hervorrufen. 

II.2. Weitere Kosten 

Die Beiordnung eines Rechtsanwalts für den Nebenkläger (Verletzten) in einem Strafverfahren 

löst Mehrkosten im Kernbereich richterlicher Erkenntnistätigkeit aus. Wenn mehreren Nebenklä-

gern mit gleichgelagerten Interessen künftig nicht mehr jeweils ein Anwalt beigeordnet wird, ist 

eine Entlastung der Justiz zu erwarten.  

Zu Abschätzung dieser Entlastung standen dem Ressort Angaben aus nur einem, allerdings gro-

ßen, Bundesland zur Verfügung. Die übrigen Bundesländer sind der Bitte um Mitteilung substan-

tiierter Angaben hierzu nicht nachgekommen. 

Das ihm verfügbare Datenmaterial hat das BMJV nachvollziehbar ausgewertet und auf dieser 

Grundlage bundesweit 12.300 Beiordnungsfälle mit einem Kostenaufwand von 24,6 Millionen 

Euro (2018) ermittelt. Unter der Annahme, dass die Neuregelung zum Rückgang von 10 Prozent 

der Beiordnungen führt, ergibt sich eine Entlastung der Justiz von jährlich rund 2,5 Millionen 
Euro. 

III. Ergebnis 

Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand und die Weiteren Kosten nachvollziehbar dargestellt. 

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine 

Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf. 

Ausdrücklich zu bedauern ist jedoch, dass fast alle Landesverwaltungen der mit ihrer Beteiligung 

durch das BMJV verbundenen Bitte um eine Einschätzung zur voraussichtlichen Entlastung von 

Beiordnungskosten nicht nachgekommen sind.  
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Der NKR geht davon aus, dass es möglich gewesen wäre, eine solche Einschätzung aus voran-

gegangenen Haushaltsansätzen abzuleiten. 

 
Dr. Ludewig Dr. Holtschneider 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Anlage 3 

 

Stellungnahme 
des Bundesrates  

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens 

Der Bundesrat hat in seiner 982. Sitzung am 8. November 2019 beschlossen, zu dem Ge-
setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt  
Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat stellt fest, dass die Verfahrensvorschriften, welche die Funktionstüchtig-
keit der Strafrechtspflege sicherstellen, an die sich wandelnden Rahmenbedingungen 
angepasst werden müssen. Er begrüßt die Zielsetzung, den Opferschutz im Strafverfah-
ren weiter zu stärken. 

 

2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 25 StPO)  

Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

‘2. § 25 wird wie folgt gefasst: 

„§ 25 

Ablehnungszeitpunkt 

„Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist unverzüglich 
geltend zu machen. Nach dem letzten Wort des Angeklagten ist die Ablehnung nicht 
mehr zulässig.“ ‘ 

Begründung: 
Die in § 25 Absatz 1 StPO vorgesehene zeitliche Befristung der Zulässigkeit eines ge-
gen den erkennenden Richter gestellten Ablehnungsgesuches sollte generell aufgegeben 
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werden. Stattdessen sollte durchgängig – wie schon jetzt nach § 25 Absatz 2 StPO – auf 
die unverzügliche Geltendmachung der Ablehnungsgründe abzustellen sein und sich 
diese Vorgabe auch auf Ablehnungsanträge gegen außerhalb der Hauptverhandlung tä-
tig werdende Richter erstrecken, deren Ablehnung de lege lata ohne zeitliche Beschrän-
kung zulässig ist.  
Der Gesetzentwurf sieht zwar eine Ausweitung der Obliegenheit zur unverzüglichen 
Anbringung von Befangenheitsanträgen vor, allerdings nur für die Fälle, dass eine Mit-
teilung der Gerichtsbesetzung nach § 222a Absatz 1 Satz 2  
StPO-E erfolgt. Eine solche Mitteilung erfolgt jedoch nur in erstinstanzlichen Verhand-
lungen vor dem Land- beziehungsweise Oberlandesgericht. Für Verhandlungen vor den 
Amtsgerichten und Berufungsverhandlungen vor den Landgerichten bestünde hingegen 
keine Obliegenheit zur unverzüglichen Stellung von Befangenheitsanträgen. Auch hier 
gibt es jedoch einen Bedarf, aufgesparte Ablehnungsanträge, die erst zu Beginn der 
Hauptverhandlung gestellt werden, zu vermeiden. Darüber hinaus ist kein Grund er-
sichtlich, warum die Obliegenheit zur unverzüglichen Stellung von Ablehnungsanträ-
gen auf Fälle der Mitteilung der Gerichtsbesetzung beschränkt werden sollte.  
Es ist dem Antragsteller auch außerhalb des Anwendungsbereichs des § 222a Absatz 1 
Satz 2 StPO-E durchaus zuzumuten, ihm bekannte Umstände, auf die er seinen Ableh-
nungsantrag stützt, unverzüglich geltend zu machen. 

 

3. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 68 Absatz 3 Satz 3 StPO) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist § 68 Absatz 3 Satz 3 wie folgt zu fassen: 

„§ 176 Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes findet auf diesen Zeugen sowie 
auf verdeckt von Behörden eingesetzte oder in Anspruch genommene Personen keine 
Anwendung.“ 

Begründung: 
Bei Zeugen, deren wahre Identität behördlich geheim gehalten werden soll – wie Ver-
deckten Ermittlern, nicht offen ermittelnden Polizeibeamten, Vertrauenspersonen sowie 
verdeckt eingesetzten Personen der Nachrichtendienste – kann eine Vernehmung durch 
eine Sperrerklärung der obersten Dienstbehörde gemäß § 110b Absatz 3 StPO bezie-
hungsweise analog § 96 StPO nicht nur zum Schutz vor Gefahren für Leben, Leib oder 
Freiheit, sondern auch dann verweigert werden, wenn andernfalls die Möglichkeit der 
weiteren Verwendung dieser Person für verdeckte Einsätze gefährdet würde. Damit 
diese Personen weiterhin zur Wahrheitsfindung im Gerichtsverfahren, etwa im Zuge 
einer audiovisuellen Vernehmung unter optischer und akustischer Verfremdung, zur 
Verfügung stehen, wird klargestellt, dass das Verbot der Gesichtsverhüllung nach § 176 
Absatz 2 Satz 1 GVG auf diese Personen keine Anwendung findet. Damit dürfen sie 
auch künftig im Rahmen einer Vernehmung zum Zwecke der Geheimhaltung ihrer 
Identität ihr Erscheinungsbild optisch verfremden, wenn dies zwar nicht zum Schutz 
vor Gefahren für Leben, Leib oder Freiheit, aber zur Gewährleistung ihrer weiteren 
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Verwendung erforderlich ist. Der bisherige Gesetzentwurf berücksichtigt dies bislang 
nicht hinreichend. 

 

4. Zu Artikel 1 Nummer 19a – neu – (§ 463a Absatz 1a – neu – StPO) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 19 folgende Nummer 19a einzufügen: 

‘19a. Nach § 463a Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Der Leiter der Führungsaufsichtsstelle kann den zuständigen Behörden per-
sonenbezogene Daten des Verurteilten übermitteln, soweit dies notwendig ist, 
um eine Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut abzuwehren oder dem Verurteil-
ten zu helfen, nicht wieder straffällig zu werden.“ ‘ 

Begründung: 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht in Artikel 1 Nummer 20 und 21 wichtige 
und richtige Ergänzungen der StPO vor. Die Befugnis von Bewährungshelfern und Füh-
rungsaufsichtsstellen, unter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar an die Polizei, 
die Einrichtungen des Justiz- und Maßregelvollzugs und die Vollstreckungsbehörden 
Informationen zu übermitteln, wird ausdrücklich und unmissverständlich im Gesetz ge-
regelt.  
Der Gesetzentwurf geht aber nicht weit genug. Es muss eine umfassendere gesetzliche 
Grundlage für die Zusammenarbeit der Führungsaufsichtsstelle auch mit anderen Be-
hörden geschaffen werden. Nur durch eine effektive Kooperation aller beteiligten öf-
fentlichen Stellen – idealerweise auch im Rahmen von sogenannten runden Tischen, 
um geeignete Maßnahmen unmittelbar abzustimmen – können Rückfälle auch hochge-
fährlicher Probanden verhindert werden. Vermeidbare Zweifel an der Zulässigkeit des 
erforderlichen Informationsaustauschs unter den Beteiligten führen dagegen zwangs-
läufig zu Informationsdefiziten und gefährden das wichtige Ziel der Führungsaufsicht, 
durch Kontrolle und Hilfestellung weitere Straftaten zu vermeiden. 
Dementsprechend haben beispielsweise die Justizministerinnen und Justizminister der 
Länder auf der Frühjahrskonferenz am 6. und 7. Juni 2018 beschlossen: „Die Justizmi-
nisterinnen und Justizminister bitten das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz, die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag vom 7. Februar 2018, die Be-
fugnis der Bewährungshelfer und Führungsaufsichtsstellen, zur Gefahrenabwehr in Eil-
fällen unmittelbar die zuständigen Behörden zu informieren, im Gesetz unmissverständ-
lich klarzustellen und eine eindeutige und umfassende gesetzliche Grundlage für die 
Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Verwaltungsbehörden im Rahmen soge-
nannter ,runder Tische‘ zu schaffen, bei nächster sich bietender Gelegenheit umzuset-
zen.“ 
Diese Gelegenheit bietet sich jetzt. Durch die Ergänzung von § 463a StPO um einen 
neuen Absatz 1a wird insbesondere § 481 Absatz 1 Satz 3 StPO-E (Artikel 1 Num-
mer 20 des Gesetzentwurfs) sinnvoll ergänzt werden: Die Befugnis zur unmittelbaren 
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Unterrichtung der Polizei in Eilfällen müssen – da es sich eben um Eilfälle handelt – 
alle Mitarbeiter der Führungsaufsichtsstelle haben; die Befugnis zum weitergehenden 
unmittelbaren Informationsaustausch sowohl mit der Polizei als auch mit anderen Be-
hörden werden nur der Leiter der Führungsaufsichtsstelle und nach allgemeinen 
Grundsätzen der Geschäftsverteilung im Vertretungsfall der stellvertretende Leiter der 
Führungsaufsichtsstelle – haben, die selbst die Befähigung zum Richteramt besitzen 
oder Beamte des höheren Dienstes sein müssen (Artikel 295 Absatz 2 Satz 2 EGStGB). 
Der Leiter der Führungsaufsichtsstelle beziehungsweise der stellvertretende Leiter der 
Führungsaufsichtsstelle werden ohne Zwischenschaltung des Gerichts oder der Voll-
streckungsbehörde insbesondere an einem runden Tisch erforderliche Informationen 
mit anderen Behörden und der Polizei austauschen können, wenn dies erforderlich ist, 
um eine Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut abzuwehren oder der verurteilten Person 
zu helfen, nicht wieder straffällig zu werden. Dabei sind sie wie stets den Weisungen 
des Gerichts unterworfen (§ 68a Absatz 5 StGB). Besondere Kompetenzen des Leiters 
der Führungsaufsichtsstelle sehen bereits § 463a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 3 StPO 
vor; an dieses Regelungskonzept wird angeknüpft.  

 

5. Zu Artikel 3 Nummer 4 (§ 189 Absatz 2 GVG),  
  Artikel 4 (§ 189 Absatz 2 GVG),  
  Artikel 5 (Gerichtsdolmetschergesetz – GDolmG) 

Artikel 3 Nummer 4, Artikel 4 und Artikel 5 sind zu streichen. 

Als Folge sind 

in Artikel 9 Satz 2 die Wörter „Die Artikel 2 und 4 treten“ durch die Wörter „Der Arti-
kel 2 tritt“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Das Gerichtsdolmetschergesetz begegnet umfassenden verfassungsrechtlichen Beden-
ken, da der Bund nicht über die erforderliche Gesetzgebungskompetenz verfügt. Im Üb-
rigen ist die Einführung eines Gerichtsdolmetschergesetzes auf Bundesebene weder 
notwendig noch sinnvoll: 
1. Dem Bund dürfte für das Gerichtsdolmetschergesetz bereits die Gesetzgebungs-

kompetenz fehlen. Im Regierungsentwurf wird die Gesetzgebungskompetenz auf 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (Gerichtsverfassung) gestützt. 
Hieran bestehen erhebliche Zweifel. Der Kompetenztitel der Gerichtsverfassung 
umfasst die Organisation der Rechtsprechung, das heißt den Aufbau und die Beset-
zung der Gerichte und der mit ihnen zusammenhängenden Einrichtungen. Neben 
den Gerichten sind hiervon auch sonstige staatliche Organe der Rechtspflege, ins-
besondere Staatsanwaltschaften und Gerichtsvollzieher betroffen. Gerichtliche 
Dolmetscher sind jedoch keine Organe der Rechtspflege, sie bieten – wie auch 
Sachverständige – zwar Dienstleistungen an, an denen die Justiz ein besonderes 
Interesse hat. Dies macht sie jedoch nicht zum Teil der Gerichtsorganisation, die 
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dem Kompetenztitel des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes unter-
fällt. 
Der Regierungsentwurf zielt im Übrigen weder auf eine Regelung zur Gerichtsver-
fassung, noch auf eine Regelung zum gerichtlichen Verfahren ab. Anders als der 
geltende § 189 GVG, durch den lediglich sichergestellt wird, dass die gerichtliche 
Tätigkeit der Dolmetscher von einem allgemein oder im Einzelfall geleisteten Eid 
abhängt, liegt der Fokus der Normen des Gesetzentwurfs nicht auf unmittelbaren 
Bezügen zum gerichtlichen Verfahren. Vielmehr stellt der Gesetzentwurf in erster 
Linie auf berufsrechtliche Regelungen, insbesondere Ausbildungs- und Qualifika-
tionserfordernisse ab. Solche sind jedoch nur in Ausnahmefällen Gegenstand der 
konkurrierenden Bundesgesetzgebung (vergleiche Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
des Grundgesetzes – Rechtsanwaltschaft, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des 
Grundgesetzes – Heilberufe). Für die Dolmetscher existiert eine derartige Sonder-
zuweisung nicht. Die umfassenden Vorgaben zu den Ausbildungs- und Qualifika-
tionsstandards der Dolmetscher stellen damit letztlich einen Eingriff in die Bil-
dungshoheit der Länder dar. 

2. Die Umsetzung des Gerichtsdolmetschergesetzes ist im Übrigen weder erforder-
lich, noch sinnvoll. 

2.1 Ziel des Gesetzentwurfs ist die Etablierung einheitlicher Standards für die Tätigkeit 
der Gerichtsdolmetscher. Für eine entsprechende Regelung auf Bundesebene be-
steht keine Notwendigkeit. Die Qualitätsanforderungen werden schon in ausrei-
chendem Maß durch die Richtlinie zur Durchführung und Anerkennung von Prü-
fungen für Übersetzer oder Übersetzerinnen, Dolmetscher oder Dolmetscherinnen 
und Gebärdensprachdolmetscher oder Gebärdensprachdolmetscherinnen (verglei-
che Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. März 2004) sichergestellt. So-
weit Nachbesserungen im Hinblick auf die Quantität und Qualität der Beschulung 
beziehungsweise der Weiterbildungsmaßnahmen (wie zum Beispiel der Staatlichen 
Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher) in einzelnen Ländern erforderlich sind, 
müssten diese dort erfolgen. Dies ist aufgrund der Bildungshoheit der Länder je-
doch Ländersache. 
Vor allem aber kann das Gerichtsdolmetschergesetz seinem eigenen Zweck – ein-
heitliche Standards für Gerichtsdolmetscher festzulegen – nicht gerecht werden. 
Denn einheitliche Standards lassen sich nur über den Ausbildungsinhalt und den 
Schweregrad der abzulegenden Prüfung festsetzen. Gerade dies regelt das Gerichts-
dolmetschergesetz jedoch nicht. Vielmehr bleibt es den Ländern (mit Ausnahme 
der alternativen Befähigungsnachweise) selbst überlassen, die inhaltlichen Anfor-
derungen an die Prüfung festzulegen. Im Hinblick auf die Bildungshoheit der Län-
der ist diese Gestaltungsweise zwar notwendig, einheitliche Qualitätsstandards 
können so aber nicht erreicht werden.  

2.2 Die Einführung des Gerichtsdolmetschergesetzes wirft eine Reihe von weiteren 
Fragen auf, die ihren Ursprung darin haben, dass bislang keine bundeseinheitlichen 
Regelungen zur allgemeinen Beeidigung von Dolmetschern existieren und daher 
jedes Land nach seinen eigenen Landesgesetzen Dolmetscher beeidigt. Durch die 
Schaffung eines Bundesgesetzes würde im Ergebnis ein Paradigmenwechsel im 
Recht der Dolmetscher ausgelöst, dessen Folgen der Gesetzentwurf ersichtlich 
nicht betrachtet. 
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Die Bundeseinheitlichkeit der Regelungen für Gerichtsdolmetscher geht einher mit 
unterschiedlichen Regelungsregimen in den Ländern für Gerichtsdolmetscher ei-
nerseits und Behördendolmetscher andererseits. Es muss künftig ein und derselbe 
Dolmetscher, der stets am selben Ort tätig ist, je nach Tätigkeit unterschiedliche 
Genehmigungen nach unterschiedlichen Regularien bei unterschiedlichen Stellen 
einholen. Das stellt insbesondere dann einen Widerspruch dar, wenn ein Dolmet-
scher im polizeilichen Ermittlungsverfahren nach den Landesvorschriften und im 
sich anschließenden Gerichtsverfahren nach den Bundesvorschriften tätig wird. Für 
manche Länder ergäbe sich dabei die nicht nachvollziehbare Situation, dass im Er-
mittlungsverfahren deutlich höhere Standards einzuhalten sind, als im gerichtlichen 
Verfahren, insbesondere dann, wenn ein Dolmetscher aufgrund alternativer Befä-
higungsnachweise tätig wird, die nach Landesrecht nicht anerkannt werden. 
Selbst wenn Folge des Gerichtsdolmetschergesetzes sein sollte, dass eine Beeidi-
gung von allen Dolmetschern nur noch auf dessen Grundlage erfolgt, so bleibt of-
fen, wie mit den ebenfalls vor Gericht tätigen und von den Landesdolmetscherge-
setzen erfassten Personengruppen der Übersetzer und der Gebärdensprachdolmet-
scher zu verfahren ist. Die Landesgesetzgeber wären aus Gleichbehandlungsgrün-
den praktisch gezwungen, für diese Personengruppen gleichlautende Regelungen 
zu erlassen. Selbst mit solchen landesgesetzlichen Regelungen wäre deren Beeidi-
gung aber – wie bislang – lediglich eine solche für das Gebiet des jeweiligen Beei-
digungslandes, während die Beeidigung der Dolmetscher nach dem GDolmG für 
die gesamte Bundesrepublik Deutschland Geltung beanspruchen würde. Übersetzer 
und Gebärdensprachdolmetscher müssten daher über Beeidigungsurkunden ver-
schiedener Länder verfügen, um bundesweit auftreten zu können. Der Vereinheit-
lichungsgedanke des Gesetzentwurfs erscheint auch vor diesem Hintergrund nur 
halbherzig umgesetzt. 
Darüber hinaus ist zu hinterfragen, welche Folgen das Gerichtsdolmetschergesetz 
für die bereits nach Landesrecht beeidigten Dolmetscher haben soll. Wenn gemäß 
§ 189 Absatz 2 GVG-E in der nach Artikel 4 geltenden Fassung nach Ablauf von 
fünf Jahren eine Berufung auf den nach Landesrecht geleisteten Eid vor Gericht 
nicht mehr ausreichen soll, bedeutet dies für jeden Dolmetscher, der vor Gericht 
auftreten will, dass er seine Beeidigung neu beantragen muss. Dies erscheint unter 
Vertrauensschutzgesichtspunkten nicht unproblematisch. In diesem Zusammen-
hang wäre auch zu klären, ob die Urkunden zurückzugeben sind und ob diejenigen 
Dolmetscher, die nicht vor Gericht auftreten, ihre Bestellung nach Landesrecht be-
halten.  

3. Wegen der kompetenzrechtlichen Fragestellungen und des grundsätzlichen Klä-
rungsbedarfs bezüglich des Anwendungsbereichs des GDolmG sowie der Folgen 
auf die bereits nach dem Landesrecht beeidigten Dolmetscher erscheint die parla-
mentarische Beratung des Vorhabens deutlich verfrüht. 
Daher sollten die entsprechenden Regelungen aus dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Strafverfahrens herausgelöst und in einen gesonderten eigenen 
Gesetzentwurf überführt werden. Die betrifft zuvörderst sämtliche Regelungen des 
Artikels 5 des Gesetzentwurfs, die deshalb zu streichen sind. Da die Regelungen in 
Artikel 3 Nummer 4 sowie in Artikel 4 des Gesetzentwurfs gleichfalls an die Ein-
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führung eines Gerichtsdolmetschergesetzes anknüpfen, sind sie gleichfalls zu strei-
chen. In diesem Zusammenhang könnten dann auch die zahlreichen Anmerkungen 
der Länder zu den einzelnen Regelungen des GDolmG eingehend und angemessen 
erörtert werden. 
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